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Anpassung des § 7 Abs. 4 MBO-Ä durch die Landesärztekammern 

Stand Oktober 2019 

I. Zusammenfassung: 13 von 17 Ärztekammer erlauben Fernbehandlung 

Durch folgende Landesärztekammern wurde der § 7 Abs. 4 (bzw. Abs. 3) entsprechend 

dem Muster der MBO-Ä des Bundes übernommen:  

 Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein, Rheinland-Pfalz 

und Thüringen. 

In folgenden Ländern wurden die Regeln in abgeänderter Form übernommen, ohne al-

lerdings vom Inhalt der MBO-Ä wesentlich abzuweichen: 

 Hessen, Westfalen-Lippe, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Schleswig-Holstein. 

Durch folgende Landesärztekammer wurde bisher keine Anpassung vorgenommen: 

 Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland. 

II. § 7 Abs. 4 MBO-Ä 

Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persönlichen 

Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine aus-

schließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall 

erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbeson-

dere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Doku-

mentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die Besonderheiten 

der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt 

wird. 

III. Umsetzung durch die Landesärztekammern 

Folgende Ärztekammern haben die vorbenannte Regelung angepasst:  

(grün unterlegte Passagen = Anpassung gemäß § 7 Abs. 4 MBO-Ä; rot unterlegte Passa-

gen = keine Anpassung; gelb unterlegte Passagen = teilweise Anpassung)  
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1) Berufsordnung Nordrhein (Stand Oktober 2019) 

 (4) Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persön-

lichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine 

ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall 

erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbeson-

dere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Doku-

mentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die Besonderheiten 

der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt 

wird. 

2) Berufsordnung Baden-Württemberg (Stand 14.02.2019) 

 (4) Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch 

Beratung, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. 

Auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein 

Arzt die Patientin oder den Patienten unmittelbar behandelt. Modellprojekte, insbeson-

dere zur Forschung, in denen ärztliche Behandlungen ausschließlich über Kommunika-

tionsnetze durchgeführt werden, bedürfen der Genehmigung durch die Landesärztekam-

mer und sind zu evaluieren. 

3) Berufsordnung Bayern (Stand 28.10.2018) 

 (4) Ärzte beraten und behandeln Patienten im persönlichen Kontakt. Sie können dabei 

Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine ausschließliche Beratung oder 

Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich ver-

tretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise 

der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und der 

Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung 

über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird. 

4) Berufsordnung Berlin (Stand 2019) 

 (4) Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persön-

lichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine 

ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall 

erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbeson-

dere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Doku-

mentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die Besonderheiten 

der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt 

wird. 
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5) Berufsordnung Brandenburg (vom 09.11.2012)  

 (4) Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch 

Beratung, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. 

Auch bei telemedizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein 

Arzt die Patientin oder den Patienten unmittelbar behandelt.  

6) Berufsordnung Bremen (Stand 2019) 

 (4) Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persön-

lichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine 

ausschließliche Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall 

erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbeson-

dere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Doku-

mentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die Besonderheiten 

der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt 

wird. 

7) Berufsordnung Hamburg (Stand September 2019) 

 (3) Der Arzt berät und behandelt Patienten im persönlichen Kontakt. Er kann dabei Kom-

munikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine ausschließliche Beratung oder Be-

handlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich ver-

tretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise 

der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und der 

Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung 

über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird.   

8) Berufsordnung Hessen (Stand Juni 2019) 

 (4)  Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persön-

lichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Die 

ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall 

erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbeson-

dere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Doku-

mentation gewahrt wird. Die Patientin oder der Patient muss über die Besonderheiten 

der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt 

werden. 

9) Berufsordnung Mecklenburg-Vorpommern (Stand Januar 2019) 

 (4) Der Arzt darf individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Beratung, nicht 

ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. Dies gilt nicht für 
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telemedizinische Verfahren, sofern gewährleistet ist, dass ein Arzt den Patienten unmit-

telbar behandelt.   

10) Berufsordnung Niedersachen (Stand Juni 2019) 

 (4) Ärzte beraten und behandeln Patienten im persönlichen Kontakt. Sie können dabei 

Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine ausschließliche Beratung oder 

Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich ver-

tretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise 

der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und der 

Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung 

über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird. 

11) Berufsordnung Westfalen-Lippe (Stand Juni 2018) 

(4) Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persönli-

chen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine 

ausschließliche Beratung oder Behandlung über elektronische Kommunikationsmedien 

ist erlaubt, wenn dies im Einzelfall ärztlich vertretbar ist, insbesondere  die erforderliche 

ärztliche Sorgfalt durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung oder Behand-

lung sowie Dokumentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die 

Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behandlung über elektronische 

Kommunikationsmedien aufgeklärt wird. 

12) Berufsordnung Rheinland-Pfalz (Stand Juni 2019) 

 (3) Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persön-

lichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine 

ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall 

erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbeson-

dere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Doku-

mentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die Besonderheiten 

der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt 

wird.  

13) Berufsordnung Saarland (Stand Dezember 2012) 

(4) Ärztinnen und Ärzte dürfen individuelle ärztliche Behandlung, insbesondere auch Be-

ratung, nicht ausschließlich über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. Auch 

bei telemedizinischen Verfahren ist zu gewährleisten, dass eine Ärztin oder ein Arzt die 

Patientin oder den Patienten unmittelbar behandelt. 
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14) Berufsordnung Sachsen-Anhalt (Stand April 2019) 

 (4) Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persön-

lichen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine 

Beratung oder Behandlung ausschließlich über Kommunikationsmedien ist erlaubt, 

wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt gewahrt wird und 

die Patientin oder der Patient über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung 

und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird. 

15)  Berufsordnung Sachsen (Stand Juli 2018) 

(4) Der Arzt berät und behandelt den Patienten im persönlichen Kontakt. Er kann dabei 

Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine ausschließliche Beratung oder 

Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich ver-

tretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbesondere durch die Art und Weise 

der Befunderhebung, Aufklärung, Beratung und Behandlung sowie Dokumentation ge-

wahrt wird. 

16) Berufsordnung Schleswig-Holstein (Stand Juli 2019) 

(4) Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persönlichen Kontakt. 

Sie dürfen dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Vorbehaltlich ander-

weitiger gesetzlicher Regelungen ist eine Beratung oder Behandlung ausschließlich über 

Kommunikationsmedien erlaubt, wenn diese ärztlich vertretbar und ein persönlicher 

Kontakt mit der Patientin oder dem Patienten nicht erforderlich ist. 

17) Berufsordnung Thüringen (Stand Juni 2019) 

(4) Ärztinnen und Ärzte beraten und behandeln Patientinnen und Patienten im persönli-

chen Kontakt. Sie können dabei Kommunikationsmedien unterstützend einsetzen. Eine 

ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall 

erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt insbeson-

dere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Beratung, Behandlung sowie Doku-

mentation gewahrt wird und die Patientin oder der Patient auch über die Besonderheiten 

der ausschließlichen Beratung und Behandlung über Kommunikationsmedien aufgeklärt 

wird.  

 


